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Beitragsordnung 
 

gemäß der Beschlussfassung 
durch die Mitgliederversammlung 

am 15. September 2009 in München 
(mit Geltung ab dem Jahr 2010) 

 

 

 

Auszug aus der Satzung (§ 21 Abs. 3): 

„Der den Erfordernissen der Wirtschaftsvereinigung und der Landesverbände entspre-
chende finanzielle Aufwand wird jährlich durch Beiträge der Mitglieder an die Wirt-
schaftsvereinigung gedeckt. 

Wenn die ordentlichen Beiträge (Beitrag) zur Durchführung besonderer Aufgaben nicht 
ausreichen, können zusätzlich außerordentliche Beiträge (Umlage) erhoben werden. 

Das Nähere regelt eine Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu be-
schließen ist.“ 
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I. 

1. Der Beitrag der Ordentlichen Mitglieder richtet sich nach dem Umsatz an Erfri-
schungsgetränken und Tafelwasser, den die betreffende Firma im jeweiligen Vor-
jahr erzielt hat („Beitragsumsatz“). 

2. Der Beitragsberechnung wird bei Eigenproduktion der Gesamtumsatz (Bruttoerlös* 
ohne Mehrwertsteuer) und bei Handelsware die Wertschöpfung (Bruttoerlös* ab-
züglich Einstandswert, ohne Mehrwertsteuer) zugrundegelegt („Beitragsumsatz“). 

3. Aus dem Ausland eingeführte Produkte gelten als Eigenproduktion (Gesamtum-
satz), wenn das Unternehmen, das sie in den Verkehr bringt, mit dem ausländi-
schen Produktionsunternehmen verbunden ist. Ansonsten gelten sie als Handels-
ware (Wertschöpfung). 

4. In das Ausland ausgeführte Produkte sowie an die im Bundesgebiet stationierten 
ausländischen Streitkräfte verkaufte Produkte gelten bei selbsthergestellten Pro-
dukten als Eigenproduktion (Gesamtumsatz). Ansonsten gelten sie als Handels-
ware (Wertschöpfung). 

II. 

1. Lohnfüllungen gelten für dasjenige Mitglied als Eigenproduktion, das sie als Ver-
antwortlicher (Herstellerangabe auf der Packung) in Verkehr bringt. 

2. Mitglieder, die ausschließlich Lohnfüllungen im Auftrag und in Verantwortung Drit-
ter (Herstellerangabe auf der Packung) vornehmen, entrichten, sofern der Dritte 
Mitglied ist, einen Beitrag nach freiem Ermessen, mindestens aber 1.000,- €. An-
sonsten richtet sich der Beitrag nach dem jeweiligen Umsatz als Eigenproduktion 
(Gesamtumsatz). 

3. Bei Mitgliedern, die kapitalmäßig miteinander verbunden, jedoch nicht „verbunde-
ne Unternehmen“ entsprechend § 15 AktG sind (z.B. Produktionsgesellschaften 
und mit diesen kooperierende sog. Vertriebskonzessionen), wird der Beitrag je 
nach ihrer Funktion (Eigenproduktion und/oder Handelsware) berechnet. 

Ist ein gemäß Satz 1 verbundenes Produktionsunternehmen nicht Mitglied, wohl 
aber das bzw. die verbundene(n) Handelsunternehmen, so bemisst sich der Bei-
trag für den von dem Produktionsunternehmen bezogenen Umsatzanteil an Han-
delsware ersatzweise nicht nach der entsprechenden Wertschöpfung, sondern 
nach dem entsprechenden Gesamtumsatz (Eigenproduktion des Produktionsun-
ternehmens plus Wertschöpfung des Handelsunternehmens). Für die von sonsti-
gen Dritten bezogene Handelsware dagegen gilt die Wertschöpfung. 

                                                 
* Der Bruttoerlös ergibt sich aus dem Umsatz, abzüglich der Zahlungsabzüge, d.h. Rabatte (wie z.B. Men-

gen-, Funktionsrabatt), Boni (wie z.B. Jahresrückvergütungen) sowie Skonti. Die Rabatte und Boni müs-
sen mengenbezogen, also der Warenlieferung direkt zurechenbar sein. 
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Sind ein oder mehrere gemäß Satz 1 verbundene(s) Handelsunternehmen nicht 
Mitglied, wohl aber das verbundene Produktionsunternehmen, so bemisst sich 
dessen Beitrag zusätzlich nach der entsprechenden Wertschöpfung der bzw. des 
betreffenden Handelsunternehmen(s) (Eigenproduktion des Produktionsunter-
nehmens plus Wertschöpfung des Handelsunternehmens). 

4. Mitglieder, die Umsätze aus der Eigenproduktion von Mineralwasser oder unter 
Verwendung von Mineralwasser hergestellten Erfrischungsgetränken bzw. von 
Fruchtsaft oder Fruchtnektar erzielen, werden, wenn sie Mitglied des betreffenden 
Fachverbandes sind, wie ordentliche Mitglieder nach den Anhängen 1 und 2 die-
ser Ordnung verbeitragt. 

Auf Antrag wird der Mitgliedsbeitrag auf 40 v.H. reduziert. Eine dementsprechende 
Liste aus Umsatz-/Beitragskombinationen ist in Anhang 3 dieser Ordnung beige-
fügt. 

Auf die Wertschöpfung aus dem Geschäft mit Handelsware ist die Reduzierung 
des Beitrages nicht anwendbar. 

Der Pflichtbeitrag für Mitglieder, die in den bezeichneten anderen Fachverbänden 
eine Vollmitgliedschaft unterhalten („Doppelmitglieder“), beträgt mindestens 
1.000,- € pro Jahr, höchstens aber 6.000,- € pro Jahr. Freiwillige Mehrbeiträge 
über diese Grenze hinaus sind möglich. 

5. Fördermitglieder entrichten einen jährlichen Förderbeitrag nach freiem Ermessen, 
mindestens aber 3.000,- €. 

Fördermitglieder, die Hersteller von Getränkegrundstoffen sind, entrichten einen 
jährlichen Förderbeitrag nach freiem Ermessen, mindestens aber 5.000,- €. 

III. 

1. Als Erfrischungsgetränke im Sinne dieser Beitragsordnung gelten insbesondere 
Getränke, die 

 Trinkwasser, natürliches Mineralwasser, Quellwasser und/oder  
Tafelwasser, 

 geschmackgebende Zutaten 

enthalten, mit oder ohne Zusatz von  

 Kohlensäure, 

 Vitaminen, 

 Mineralstoffen, 

 Zuckerarten, 
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 aus Früchten hergestellten zuckerhaltigen Konzentraten, ganz oder teil-
weise entsäuert, entbittert, entmineralisiert und/oder entfärbt, 

 Aromen, 

 Zusatzstoffen oder 

 gegebenenfalls weiteren Zutaten, mit Ausnahme von Alkohol oder alkoho-
lischen Getränken. 

2. In Zweifelsfällen entscheidet der für das Rechnungswesen zuständige Geschäfts-
führer im Benehmen mit dem Präsidenten. 

IV. 

1. Der Beitrag ergibt sich aus einem nach Beitragsumsätzen gestaffelten Tarif, der 
Gegenstand dieser Beitragsordnung ist („Beitragstarif“, siehe Anhänge 1 und 2 
bzw. für Doppelmitglieder auf Antrag Anhang 3). 

2. Der Beitrag errechnet sich durch Einsetzen des Umsatzes des Vorjahres („Bei-
tragsumsatz“) in die zur jeweiligen Tarifgruppe zugehörige Formel. 

V. 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Umsätze gemäß Art. I, II und III dem für das 
Rechnungswesen zuständigen Geschäftsführer innerhalb 4 Wochen nach Auffor-
derung unter Verwendung eines Formblattes mitzuteilen. Dies gilt nicht für För-
dermitglieder. 

2. Zur Gewährleistung richtiger Mitteilungen werden jeweils auf der Jahreshauptver-
sammlung 5 Mitglieder durch Los ermittelt, die dem für das Rechnungswesen zu-
ständigen Geschäftsführer binnen 4 Wochen eine von einem vereidigten Buchprü-
fer oder einem Wirtschaftsprüfer beglaubigte Umsatzmeldung einzureichen haben. 
Die dadurch den Mitgliedern nachweislich entstandenen Kosten trägt, bis zur Höhe 
von höchstens zwei Stundensätzen, auf Antrag die Wirtschaftsvereinigung. 

3. Der für das Rechnungswesen zuständige Geschäftsführer stellt auf der Grundlage 
der ihm mitgeteilten Umsätze nach Maßgabe des anhängenden Beitragstarifs eine 
Beitragsrechnung aus. 

4. Unterbleibt die Umsatzmitteilung trotz zweimaliger Mahnung bei angemessener 
Fristsetzung oder ist die Umsatzmitteilung unvollständig, so kann der für das 
Rechnungswesen zuständige Geschäftsführer den Umsatz einschätzen und da-
nach eine verbindliche Beitragsrechnung ausstellen. Gegen diese kann das betref-
fende Mitglied innerhalb 4 Wochen unter Vorlage einer von einem vereidigten 
Buchprüfer oder einem Wirtschaftsprüfer bestätigten Umsatzmeldung Einspruch 
einlegen. 
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5. Die Beiträge sind zur ersten Hälfte innerhalb 2 Wochen nach Zugang der Beitrags-
rechnung, zur zweiten Hälfte bis zum 30. Juni des laufenden Geschäftsjahres fäl-
lig. Beiträge aus nach dem 30. Juni ausgestellten Beitragsrechnungen sind sofort 
fällig. 

6. Beiträge, die bis zum 30. Juni des laufenden Geschäftsjahres der Wirtschaftsver-
einigung nicht gutgebracht sind, erhöhen sich mit jedem vollen Kalendermonat um 
jeweils 0,5 Prozent. 

VI. 

Die mit dem Rechnungswesen im Rahmen der Beitragserhebung von der Hauptge-
schäftsführung beauftragten Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind ebenso wie die Ge-
schäftsführung zur absoluten Geheimhaltung aller mittels Umsatzmeldungen der wafg 
zur Kenntnis gelangten Daten gegenüber Dritten verpflichtet. Die Beitragsunterlagen 
sind in der Geschäftsstelle unter geeignetem Verschluss zu halten. 
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Anhang 1 
 

Be i t ragstar i f  

Tarif-
zone 

Beitragsumsatz  Formel zur Beitragsberechnung  

I unter 
400.000,- € 

Beitrag = 1.000,- € 

II 400.000,- € 
bis  

999.999,- € 

Beitrag = 280 + 0,0018 * Umsatz 

III 1.000.000,- € 
bis 

7.999.999,- € 

Beitrag = 1.510 + 0,00057 * Umsatz 

IV ab  

8.000.000,- € 

Beitrag = 3.185 + 0,000333 * Umsatz 

 

Der Höchstbeitrag beträgt 40 % aller Mitgliedsbeiträge. Grundlage für die Berechnung ist 
die im Jahresabschluss des Vorjahres ausgewiesene Summe aus Einnahmen aus Mitg-
liedsbeiträgen und Förderbeiträgen  
 

Rechnungsbeträge werden auf den vollen Euro-Betrag ab- bzw. aufgerundet. 

 

Berechnungsbeispiel: 

 

Beitragsumsatz 6.000.000 € (-> Tarifzone III) 

 

 Beitrag = 1.510 + 0,00057 * 6.000.000 

 Beitrag = 4.930 € 

 

Zur Übersicht über verschiedene Umsatz-Beitrags-Kombinationen siehe Anhang 2. 
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Anhang 2: Umsatz-Beitrag-Liste für Ordentliche Mitglieder 
 

Beitragsumsatz Beitrag   Beitragsumsatz Beitrag 
          

150.000 € 1.000 €   25.000.000 € 11.766 €
200.000 € 1.000 €   30.000.000 € 13.431 €
300.000 € 1.000 €   35.000.000 € 15.096 €
400.000 € 1.000 €   40.000.000 € 16.761 €
500.000 € 1.180 €   45.000.000 € 18.426 €
600.000 € 1.360 €   50.000.000 € 20.091 €
700.000 € 1.540 €   55.000.000 € 21.756 €
800.000 € 1.720 €   60.000.000 € 23.421 €
900.000 € 1.900 €   65.000.000 € 25.086 €

1.000.000 € 2.080 €   70.000.000 € 26.751 €
1.500.000 € 2.365 €   75.000.000 € 28.416 €
2.000.000 € 2.650 €   80.000.000 € 30.081 €
2.500.000 € 2.935 €   85.000.000 € 31.746 €
3.000.000 € 3.220 €   90.000.000 € 33.411 €
3.500.000 € 3.505 €   95.000.000 € 35.076 €
4.000.000 € 3.790 €   100.000.000 € 36.741 €
4.500.000 € 4.075 €   120.000.000 € 43.401 €
5.000.000 € 4.360 €   140.000.000 € 50.061 €
5.500.000 € 4.645 €   160.000.000 € 56.721 €
6.000.000 € 4.930 €   180.000.000 € 63.381 €
6.500.000 € 5.215 €   200.000.000 € 70.041 €
7.000.000 € 5.500 €   220.000.000 € 76.701 €
7.500.000 € 5.785 €   240.000.000 € 83.361 €
8.000.000 € 6.105 €   260.000.000 € 90.021 €
8.500.000 € 6.272 €   280.000.000 € 96.681 €
9.000.000 € 6.438 €   300.000.000 € 103.341 €
9.500.000 € 6.605 €   320.000.000 € 110.001 €

10.000.000 € 6.771 €   340.000.000 € 116.661 €
10.500.000 € 6.938 €   360.000.000 € 123.321 €
11.000.000 € 7.104 €   380.000.000 € 129.981 €
11.500.000 € 7.271 €   400.000.000 € 136.641 €
12.000.000 € 7.437 €   420.000.000 € 143.301 €
12.500.000 € 7.604 €   440.000.000 € 149.961 €
13.000.000 € 7.770 €   460.000.000 € 156.621 €
13.500.000 € 7.937 €   480.000.000 € 163.281 €
14.000.000 € 8.103 €   500.000.000 € 169.941 €
14.500.000 € 8.270 €   600.000.000 € 203.241 €
15.000.000 € 8.436 €   700.000.000 € 236.541 €
15.500.000 € 8.603 €   800.000.000 € 269.841 €
16.000.000 € 8.769 €   900.000.000 € 303.141 €
16.500.000 € 8.936 €   1.000.000.000 € 336.441 €
17.000.000 € 9.102 €   1.100.000.000 € 369.741 €
17.500.000 € 9.269 €   1.200.000.000 € 403.041 €
18.000.000 € 9.435 €   1.300.000.000 € 436.341 €
18.500.000 € 9.602 €   1.400.000.000 € 469.641 €
19.000.000 € 9.768 €   1.500.000.000 € 502.941 €
19.500.000 € 9.935 €   1.600.000.000 € 536.241 €
20.000.000 € 10.101 €  1.700.000.000 € 569.541 €
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Anhang 3: Umsatz-Beitrag-Liste für Doppelmitglieder (siehe Art. II. Nr. 4) 
 

Beitragsumsatz. Beitrag   Beitragsumsatz. Beitrag 
          

150.000 € 1.000 €   20.500.000 € 4.107 €
200.000 € 1.000 €   21.000.000 € 4.174 €
300.000 € 1.000 €   21.500.000 € 4.240 €
400.000 € 1.000 €   22.000.000 € 4.307 €
500.000 € 1.000 €   22.500.000 € 4.373 €
600.000 € 1.000 €   23.000.000 € 4.440 €
700.000 € 1.000 €   23.500.000 € 4.507 €
800.000 € 1.000 €   24.000.000 € 4.573 €
900.000 € 1.000 €   24.500.000 € 4.640 €

1.000.000 € 1.000 €   25.000.000 € 4.706 €
1.500.000 € 1.000 €   25.500.000 € 4.773 €
2.000.000 € 1.060 €   26.000.000 € 4.840 €
2.500.000 € 1.174 €   26.500.000 € 4.906 €
3.000.000 € 1.288 €   27.000.000 € 4.973 €
3.500.000 € 1.402 €   27.500.000 € 5.039 €
4.000.000 € 1.516 €   28.000.000 € 5.106 €
4.500.000 € 1.630 €   28.500.000 € 5.173 €
5.000.000 € 1.744 €   29.000.000 € 5.239 €
5.500.000 € 1.858 €   29.500.000 € 5.306 €
6.000.000 € 1.972 €   30.000.000 € 5.372 €
6.500.000 € 2.086 €   30.500.000 € 5.439 €
7.000.000 € 2.200 €   31.000.000 € 5.506 €
7.500.000 € 2.314 €   31.500.000 € 5.572 €
8.000.000 € 2.442 €   32.000.000 € 5.639 €
8.500.000 € 2.509 €   32.500.000 € 5.705 €
9.000.000 € 2.575 €   33.000.000 € 5.772 €
9.500.000 € 2.642 €   33.500.000 € 5.839 €

10.000.000 € 2.708 €   34.000.000 € 5.905 €
10.500.000 € 2.775 €   34.500.000 € 5.972 €
11.000.000 € 2.842 €   35.000.000 € 6.000 €
11.500.000 € 2.908 €   35.500.000 € 6.000 €
12.000.000 € 2.975 €   36.000.000 € 6.000 €
12.500.000 € 3.041 €   36.500.000 € 6.000 €
13.000.000 € 3.108 €   37.000.000 € 6.000 €
13.500.000 € 3.175 €   37.500.000 € 6.000 €
14.000.000 € 3.241 €   38.000.000 € 6.000 €
14.500.000 € 3.308 €   38.500.000 € 6.000 €
15.000.000 € 3.374 €   39.000.000 € 6.000 €
15.500.000 € 3.441 €   39.500.000 € 6.000 €
16.000.000 € 3.508 €   40.000.000 € 6.000 €
16.500.000 € 3.574 €   40.500.000 € 6.000 €
17.000.000 € 3.641 €   41.000.000 € 6.000 €
17.500.000 € 3.707 €   41.500.000 € 6.000 €
18.000.000 € 3.774 €   42.000.000 € 6.000 €
18.500.000 € 3.841 €   42.500.000 € 6.000 €
19.000.000 € 3.907 €   43.000.000 € 6.000 €
19.500.000 € 3.974 €   43.500.000 € 6.000 €
20.000.000 € 4.040 €  > 44.000.000 € 6.000 €

 


